
00/01 22  Öffentliches Beschaffungswesen. Art. 47 SubV. Aufschiebende Wirkung.
Stimmt die Vorinstanz der Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu und sind allfäl-
lige entgegenstehende private Interessen Dritter nicht ersichtlich, ist dem Gesuch
ohne weitere Interessenabwägung zu entsprechen.
Obergericht, 17. Februar 2000, OG V 00 12

Aus den Erwägungen:

in Erwägung, dass
...
- die Beschwerdeführerin gleichzeitig beantragt, der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei die

aufschiebende Wirkung zu erteilen;
- das Obergericht auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die aufschiebende Wirkung erteilen

kann, wenn die Beschwerde als ausreichend begründet erscheint und keine überwiegenden öf-
fentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen (Art. 47 Abs. 2 SubV);

- die Beschwerde fristgerecht erhoben wurde;
- die Beschwerde als ausreichend begründet erscheint;
- die Vorinstanz mit verfahrensleitender Verfügung vom 7. Februar 2000 eingeladen wurde,

innert drei Tagen eine Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung einzureichen, die
Vorinstanz aufgefordert wurde, dabei insbesondere darzutun, wie weit allfällige öffentliche oder
private Interessen einer Erteilung der aufschiebenden Wirkung entgegenstehen würden, die Vorin-
stanz darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Stillschweigen als Einverständnis ausgelegt wer-
de;

- die erwähnte verfahrensleitende Verfügung am 8. Februar 2000 von der Vorinstanz in Emp-
fang genommen wurde;

- innert Frist gemäss den dem Obergericht zur Verfügung stehenden Unterlagen keine Stel-
lungnahme erfolgte, sich die Vorinstanz damit mit der Erteilung der aufschiebenden Wirkung als
einverstanden erklärt hat;

- allfällige der Erteilung der aufschiebenden Wirkung entgegenstehende private Interessen
Dritter nicht ersichtlich sind;

- dem Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung daher bis auf weiteres ohne weitere
Interessenabwägung zu entsprechen ist (vgl. BGE 107 Ia 271 E. 1); ...




